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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.1987

Norm

StGB §134 Abs2

Rechtssatz

Ein zunächst zahlungswilliger Kunde einer Selbstbedienungstankstelle, der erst nach dem Abfüllen von Treibsto7 in

den Fahrzeugtank den Entschluß faßt, ohne Bezahlung des Kaufpreises mit dem Fahrzeug die Tankstelle zu verlassen,

verantwortet das Vergehen der Unterschlagung nach § 134 Abs 2 StGB.
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